
A N S P R E C H P A R T N E R : I N N E N 

Die Stadt Meersburg hat das Büro Re-
schl Stadtentwicklung mit der Betreuung 
des Sanierungsgebiets beauftragt. Die-
ses übernimmt daher die Beratung und Be-
treuung der privaten Maßnahmen. Die Be-
ratung erfolgt kostenlos und unverbindlich.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail!

Sanierungsträger
Reschl Stadtentwicklung GmbH & Co. KG
-Frau Götz-
Tel. 0711-220041-19
corinna.goetz@reschl-stadtentwicklung.de

Stadt Meersburg
-FB III Bauen, Planen, Umwelt-
Tel. +49 7532 440-180
bauamt@meersburg.de

Unterstützt durch: 

A B L A U F

Beratungsgespräch oder Vor-Ort-Ter-
min mit Begutachtung/ Dokumenta-
tion

Abstimmung mit Gemeinde über ge-
plante (Bau-) Maßnahmen und Ge-
staltung 

Beginn der Baumaßnahme und Be-
auftragung der Leistungen

Kontaktaufnahme und Terminverein-
barung mit dem Büro Reschl Stad-
tentwicklung

Einholen von Kostenvoranschlag/ 
-schätzung nach DIN 276 bei umfas-
senden Maßnahmen oder zwei Ange-
bote für einen Abbruch

Unterzeichnung der Vereinbarung  
über die geplanten Baumaßnahmen 
und Förderhöhe mit der Gemeinde

Nach Abschluss der Maßnahme: 
Rechnungsprüfung, Auszahlung der 
Fördermittel und Antrag auf Steuer-
bescheinigung
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S A N I E R U N G S M A S S N A H M E N

Modernisierung

Mit der Modernisierung privater Bausubstanz 
können bauliche Mängel dauerhaft beseitigt und 
zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden.

Schwerpunkt sind umfassende Maßnahmen und 
auch sog. Restmodernisierungen, wenn durch 
vorherige Modernisierungen bereits moderne 
Wohnverhältnisse hergestellt worden sind.

Abbruch und Entsiegelung

Für den Abbruch eines Gebäudes, das aus wirt-
schaftlichen oder städtebaulichen Gründen nicht 
erhaltenswert ist, kann eine Kostenerstattung  
beantragt werden. Die Förderung ist mit der Be-
dingung verbunden, dass im Anschluss an den 
Abbruch eine Neubebauung erfolgt.

Voraussetzung

• Das Gebäude liegt im förmlich festgesetzten 
Sanierungsgebiet „Altstadt“

• Die Maßnahme entspricht den Zielen der 
Stadt

• Nach Abschluss der Maßnahme entspricht 
die Funktion des Gebäudes den heutigen An-
forderungen 

• Die Bauvorschriften sind einzuhalten, u.a. 
das Gebäude-Energie-Gesetz (GEG)

• Das Gebäude fügt sich nach der Modernisie-
rung in das Stadtbild ein. Das Bauvorhaben 
und die Gestaltung sind mit der Stadt und 
dem Sanierungsträger abzustimmen

•	 Vor Auftragsvergabe/Beginn der Maßnah-
me ist eine schriftliche Vereinbarung mit der 
Stadt abzuschließen

Was wird nicht gefördert?

• Maßnahmen, die vor Vertragsabschluss be-
gonnen wurden

• Luxusmodernisierungen
• Laufende Instandhaltungsmaßnahmen (z.B. 

neuer Anstrich der Fassade, etc.)
• Neubauten
• Installation von Photovoltaikanlagen
• Skonti oder sonstige Abzüge
• Maßnahmen, die nicht vertragskonform aus-

geführt wurden
• Inventar

Was wird gefördert?

Baumaßnahmen, die zu einer deutlichen Verbes-
serung der Wohnverhältnisse führen, z.B.:

• Austausch von alten Fenstern und Türen
• Erneuerung der Elektroinstallationen 
• Schaffung von Wohnungsabschlüssen und 

neuer Raumaufteilung
• Verbesserung der Sanitärbereiche (alten- und 

behindertengerecht)
• Verbesserung der Wärmedämmung
• Erneuerung der Heizungsanlage (ohne Anteil 

Photovoltaik)
• Kosten für die Errichtung neuer Stellplätze 

oder Garagen, falls keine Stellplatzverpflich-
tung besteht

• Untergeordnete Anbauten (< 50%)
• Der Abbau und die anschließende Wiederer-

richtung des Gebäudes unter weitestgehen-
der Wiederverwendung der alten Bauteile

Fördersätze

• Investitionsvolumen von mindestens 10.000 € 
(Bagatellgrenze)

• Bei Ordnungsmaßnahmen können bis zu    
100 % der berücksichtigungsfähigen Kosten 
einbezogen werden. Die maximale Förder-
höhe beträgt € 50.000. Eine Restwerterstat-
tung erfolgt nicht.

• Bei Baumaßnahmen kann der Fördersatz bis 
zu 35% der berücksichtigungsfähigen Kosten 
betragen.


